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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

 
Herrn Willemsen, Wouter, geb. am 17.09.1979, zuletzt wohnhaft in 48159 Münster, Kerstingskamp 6, ist 
ein Bescheid vom 05.11.2025, Aktenzeichen 02.08009.2, zuzustellen. 
 
Eine Zustellung an die zuletzt bekannte Adresse ist nicht möglich. Deshalb wird der Bescheid öffentlich 
zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Bahnhofstraße 26, von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

 
Anschrift 
Stadt Gronau (Westf.) 
Der Bürgermeister 
Fachdienst 200 
Finanzmanagement/Steuerwesen 
Bahnhofstraße 26 
48599 Gronau 

 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern 
der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben. 
 
48599 Gronau, 05.12.2025 
 

 
gez. Jörg von Borczyskowski 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Satzung über die Vergabe von Aufträgen der Stadt Gronau (Westf.) unterhalb der 
Schwellenwerte gemäß § 106 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 

(Unterschwellenvergabesatzung) 
vom 18.12.2025 

 

Der Rat der Stadt Gronau (Westf.) hat aufgrund der §§ 7 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f 
sowie § 75a Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden 
Fassung, in seiner Sitzung am 17.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Geltungsbereich und Auftragswertbestimmung 
 
(1) Diese Satzung regelt die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen der Stadt Gronau, 

deren geschätzte Auftragswerte die gemäß § 106 GWB in der jeweils geltenden Fassung 
festgelegten Schwellenwerte (EU-Schwellenwerte) ohne Umsatzsteuer nicht erreichen. 

 
(2) Zur Bestimmung des geschätzten Auftragswertes ist § 3 der Vergabeverordnung in der 

jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
 
(3) Diese Satzung gilt nicht 

a) für Eigenbetriebe der Stadt Gronau sowie 

b) kommunalbeherrschte juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts. 
 

§ 2 Anwendung von Vergaberegeln 
 
(1) Die Stadt Gronau vergibt Aufträge über Bau-, Liefer- und Dienstleistungen nach Maßgabe 

dieser Satzung. 
 
(2) Aufträge über Bauleistungen sind Verträge über Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche 

Anlage hergestellt, instandgehalten, geändert oder beseitigt wird.  

Lieferaufträge sind Verträge zur Beschaffung von Waren. 

Dienstleistungsaufträge sind Verträge über die Erbringung von Leistungen, die nicht unter 
die Sätze 1 und 2 fallen. Dazu zählen auch freiberufliche Leistungen.  

(3) Bei Aufträgen über Bauleistungen unterhalb des EU-Schwellenwertes sollen folgende Teile 
der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen angewendet werden: 

 
a) Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen in der 

jeweils geltenden Fassung und 
 
b) Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) in der jeweils geltenden 

Fassung. 

Bei Aufträgen über Liefer- und Dienstleistungen unterhalb des EU- Schwellenwertes soll die 
VOL Teil B vereinbart werden, soweit keine anderen vertraglichen Vereinbarungen getroffen 
werden. Dies gilt entsprechend für freiberufliche Leistungen. 

 
(4) Ausgenommen von der Anwendung dieser Satzung sind 
 

a) Aufträge an eine juristische Person des öffentlichen oder privaten Rechts, an der die 
Gemeinde allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften zu mehr als 50 
Prozent beteiligt ist,  
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b) Verträge zwischen zwei oder mehreren öffentlichen Auftraggebern, 

c) die Vergabe sozialer Dienstleistungen nach SGB VIII und IX. 

 
(5) Bei Drittmittel- oder Fördermittelprojekten gelten vorrangig die jeweils anzuwendenden 

Vorschriften der Mittelgeber. 
 

§ 3 Grundsätze der Vergabe 
 
(1) Die Stadt Gronau hat ihre Aufträge gemäß § 75a Gemeindeordnung NRW (GO) 

wirtschaftlich, effizient und sparsam unter Beachtung der Grundsätze von Gleichbehandlung, 
Nichtdiskriminierung und Transparenz zu vergeben. Bei der Anforderung von Angeboten soll 
zwischen den Unternehmen gewechselt werden. Eine örtliche Beschränkung des 
Wettbewerbs ist unzulässig. 

 
(2) Die Wertgrenzen dieser Satzung und Schwellenwerte dürfen nicht dadurch umgangen 

werden, dass ein sachlich zusammenhängender Bedarf durch getrennte Aufträge geteilt 
bzw. gestückelt wird (Stückelungsverbot). 

 
(3) Die Interessen kleinerer und mittlerer Unternehmen sind angemessen (z.B. durch Fach- bzw. 

Teillosbildung) zu berücksichtigen. Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen ganz oder teilweise 
zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche, technische, zeitliche oder personelle 
Gründe dies rechtfertigen. Die Entscheidung ist zu dokumentieren. 

 
(4) Wenn für den Auftrag ein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse im Sinne einer 

Binnenmarktrelevanz besteht, ist eine angemessene Veröffentlichung der Auftragsvergabe 
sowie der gleichberechtigte Zugang für Wirtschaftsteilnehmer aus allen EU-Mitgliedstaaten 
sicherzustellen.  

 
§ 4 Dokumentation 

 
(1) Das Vergabeverfahren ist von Anbeginn fortlaufend in Textform nach § 126b des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) zu dokumentieren, sodass die einzelnen Stufen des 
Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen 
festgehalten werden. 

 
(2) Die Dokumentation sowie die Angebote, Teilnahmeanträge und ihre Anlagen sind 

mindestens für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags aufzubewahren. Anderweitige 
Vorschriften zur Aufbewahrung bleiben unberührt.  

 
§ 5 Direktauftrag und Arten der Vergabe 

 
(1) Ein Direktauftrag ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens ist unter Berücksichtigung der 

Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zulässig bei  
 

a) der Vergabe von Bauleistungen bis zu einem geschätzten Auftragswert je Gewerk von 
einschließlich 50.000 Euro (ohne Umsatzsteuer), 

b) der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen bis zu einem geschätzten Auftragswert je 
Vertrag von einschließlich 50.000 Euro (ohne Umsatzsteuer), 

c) der Vergabe von Leistungen, die nur von Personen mit einer gesetzlich festgelegten 
Qualifikation erbracht werden dürfen und deren Vergütung gesetzlich verbindlich geregelt 
ist, 

d) der Vergabe von Leistungen, die nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht oder 
bereitgestellt werden können; die Gründe der Ausschließlichkeit sind zu dokumentieren; 
oder 
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e) der Vergabe von freiberuflichen Leistungen. 

Im Einzelfall kann im Benehmen mit der zuständigen Vergabestelle und dem Fachdienst 
Rechnungsprüfung von den oben genannten Schwellenwerten abgewichen werden. Die 
Entscheidung ist zu begründen und zu dokumentieren. 

 
(2) Das Vergabeverfahren kann unter Beachtung des Absatzes 3 frei gewählt werden. Bei allen 

Verfahren kann mit den Bietern über den Angebotsinhalt und die Preise verhandelt werden. 
Der Verfahrensablauf ist den Bietern von Beginn an mitzuteilen.  

Die Vergabe von Aufträgen mit einem geschätzten Auftragswert oberhalb der nach Absatz 1 
festgelegten Wertgrenzen kann z.B. nach Öffentlicher Ausschreibung, Beschränkter 
Ausschreibung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb oder nach Verhandlungsvergabe mit 
oder ohne Teilnahmewettbewerb erfolgen. Mit einem Teilnahmewettbewerb fordert der 
Auftraggeber zunächst eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe 
von Teilnahmeanträgen auf. Jedes interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag 
abgeben. 

a) Bei Öffentlichen Ausschreibungen werden Leistungen nach öffentlicher Aufforderung 
einer unbeschränkten Anzahl von Unternehmen zur Einreichung von Angeboten 
vergeben. 

b) Bei Beschränkten Ausschreibungen (mit oder ohne Teilnahmewettbewerb) werden 
Leistungen nach Aufforderung einer beschränkten Anzahl von Unternehmen zur 
Einreichung von Angeboten vergeben (mindestens drei).  

c) Bei Verhandlungsvergaben (mit oder ohne Teilnahmewettbewerb) werden Leistungen 
nach Aufforderung von mindestens drei Bietern vergeben. 

Bei öffentlichen Ausschreibungen und bei Teilnahmewettbewerben sind Auftrags-
bekanntmachungen auf den Internetseiten des Auftraggebers oder auf Internetportalen zu 
veröffentlichen.  

(3) Bauleistungen ab einem geschätzten Auftragswert je Gewerk von 1.000.000 € (ohne 
Umsatzsteuer) sind grundsätzlich in Form einer öffentlichen Ausschreibung zu vergeben. 

 
§ 6 Markterkundung und Rahmenvereinbarung 

 
(1) Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens können Markterkundungen zur Vorbereitung der 

Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der Unternehmen über die Auftragsvergabepläne und 
-anforderungen durchgeführt werden. Es können mit den Unternehmen vor Einleitung des 
Wettbewerbs Vorschläge zur Optimierung des Beschaffungsbedarfs erörtert werden. 

 
(2) Für einen wirtschaftlichen und zweckmäßigen Einkauf können z.B. Rahmenvereinbarungen 

abgeschlossen werden. Rahmenvereinbarungen sind Vereinbarungen zwischen einem oder 
mehreren Auftraggebern und einem oder mehreren Unternehmen, die dazu dienen, die 
Bedingungen für die öffentlichen Aufträge, die während eines bestimmten Zeitraums 
vergeben werden sollen, festzulegen, insbesondere in Bezug auf den Preis. Sie sollten eine 
Laufzeit von sechs Jahren nicht überschreiten, es sei denn, es liegt ein im Gegenstand der 
Rahmenvereinbarung begründeter Sonderfall vor.  

 
§ 7 Eignung und Ausschluss 

 
(1) Die Anforderungen an die Eignung der Bieter sind vor Beginn eines Verfahrens festzulegen. 

Hierbei kann der Auftraggeber im Hinblick auf die Befähigung und Erlaubnis zur 
Berufsausübung und die wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche 
Leistungsfähigkeit Anforderungen stellen.  
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(2) Bieter sind von der Teilnahme auszuschließen, wenn zwingende Ausschlussgründe nach 

§ 123 GWB vorliegen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
können Bieter von der Teilnahme ausgeschlossen werden, wenn fakultative 
Ausschlussgründe nach § 124 GWB vorliegen. 

 
(3) Der Nachweis der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen nach den 

§§ 123 und 124 GWB soll durch Eigenerklärungen erbracht werden. Über Eigenerklärungen 
hinausgehende Unterlagen können im Verlauf des Verfahrens nur von aussichtsreichen 
Bewerbern oder Bietern verlangt werden. Der Nachweis kann ganz oder teilweise durch die 
Teilnahme an Präqualifizierungssystemen erbracht werden.  

 
§ 8 Kommunikation und Korruptionsprävention 

 
(1) Der Versand der Vergabeunterlagen und der Eingang der Angebotsunterlagen sowie 

sämtliche Kommunikation bei Vergabeverfahren gemäß § 5 Abs. 2 erfolgen grundsätzlich auf 
digitalem Wege in Textform (§ 126b BGB) über eine elektronische Vergabeplattform.  

 
(2) Bei Direktaufträgen nach § 5 Abs. 1 ist eine Kommunikation per E-Mail möglich bis zu einer 

Wertgrenze in Höhe von 50.000 € (ohne Umsatzsteuer). 
 
(3) Bei der gesamten Kommunikation sowie beim Austausch und der Speicherung von 

Informationen muss der Auftraggeber die Integrität der Daten und die Vertraulichkeit der 
Teilnahmeanträge und Angebote einschließlich ihrer Anlagen gewährleisten. 

 
(4) Der Auftraggeber unterrichtet jeden Bewerber und jeden Bieter über den Abschluss einer 

Rahmenvereinbarung oder die erfolgte Zuschlagserteilung. Gleiches gilt hinsichtlich der 
Aufhebung oder erneuten Einleitung eines Vergabeverfahrens. Der Auftraggeber unterrichtet 
auf Verlangen die nicht berücksichtigten Bieter über die wesentlichen Gründe für die 
Ablehnung ihres Angebots oder die Aufhebung des Verfahrens. 

 
(5) Organmitglieder oder Mitarbeiter des Auftraggebers oder eines im Namen des Auftraggebers 

handelnden Beschaffungsdienstleisters, bei denen ein Interessenkonflikt besteht, dürfen in 
einem Vergabeverfahren nicht mitwirken. 

 
§ 9 Vergabeunterlagen und Zuschlagskriterien 

 
(1) In der Leistungsbeschreibung ist der Auftragsgegenstand so eindeutig wie möglich zu 

beschreiben, sodass die Beschreibung für alle Unternehmen im gleichen Sinne verständlich 
ist und die Angebote miteinander verglichen werden können. Leistungsbeschreibungen sind 
produktneutral zu formulieren. Abweichungen sind zulässig, soweit ihre Notwendigkeit 
sachlich begründet und dokumentiert wird. 

 
(2) Wenn es nach Abwägen aller Umstände zweckmäßig ist, zusammen mit der Bauausführung 

auch den Entwurf für die Leistung dem Wettbewerb zu unterstellen, um die technisch, 
wirtschaftlich und gestalterisch beste sowie funktionsgerechteste Lösung der Aufgabe zu 
ermitteln, kann die Leistung durch ein Leistungsprogramm dargestellt werden (funktionale 
Ausschreibung). 

 
(3) Bei der Markterkundung sowie in allen Phasen des Vergabeverfahrens können Aspekte der 

Qualität, der Nachhaltigkeit und der Innovation sowie umweltbezogene und soziale Kriterien 
integriert werden.  

 
(4) Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt.  
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Zuschlagskriterien können insbesondere Qualität, Zweckmäßigkeit, Zeit, Nachhaltigkeit, 
Lebenszyklus- und Betriebskosten sowie der Preis sein. Die Zuschlagskriterien sind so 
festzulegen, dass sie sowohl auf Hauptangebote als auch auf Nebenangebote anwendbar 
sind. Sie müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. Es ist auch zulässig, 
dass der Preis das einzige Zuschlagskriterium ist. 

 
§ 10 Fristen 

 
Binde-, Teilnahme- und Angebotsfristen sind an der Komplexität der zu vergebenden Leistung zu 
orientieren und angemessen festzulegen. Die Verlängerung von Fristen ist zulässig. 
 

§ 11 Vertrags- und Auftragsänderungen 
 
(1) Vertrags- und Auftragsänderungs-, insbesondere etwaige Vertragsverlängerungsoptionen 

sind ausdrücklich und eindeutig in den Vergabeunterlagen zu regeln.  
 
(2) Für die Änderung eines öffentlichen Liefer- oder Dienstleistungsauftrags ohne Durchführung 

eines neuen Vergabeverfahrens gilt § 132 Absatz 1, 2 und 4 des GWB entsprechend. 
Darüber hinaus ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen 
Vergabeverfahrens zulässig, wenn sich der Gesamtcharakter des Auftrags nicht ändert und 
der Wert der Änderung nicht mehr als 20 Prozent des ursprünglichen Auftragswertes beträgt. 
Bei mehreren aufeinander folgenden Änderungen ist der Gesamtwert der Änderungen 
maßgeblich. 

 
(3) Vertragsänderungen nach der VOB/B erfordern kein neues Vergabeverfahren; 

ausgenommen davon sind Vertragsänderungen nach § 1 Abs. 4 Satz 2 VOB/B. Soweit eine 
beabsichtigte Vertragsänderung nicht unter Satz 1 fällt, sind die Regelungen des Absatzes 2 
entsprechend anzuwenden. 

 
§ 12 Angebote 

 
(1) Der Auftraggeber kann Neben- und weitere Hauptangebote zulassen. Fehlt eine 

entsprechende Angabe, sind keine Neben- und weitere Hauptangebote zugelassen.  
 
(2) Bei der Öffnung ist eine Niederschrift in Textform zu fertigen, in der die beiden Vertreter des 

Auftraggebers zu benennen sind. Der Niederschrift ist eine Aufstellung mit folgenden 
Angaben beizufügen: 
 
a) Name und Anschrift der Bieter, 
b) die Endbeträge der Angebote oder einzelner Lose, 
c) Preisnachlässe ohne Bedingungen, 
d) Anzahl der jeweiligen Neben- und weiteren Hauptangebote. 
 

(3) Vor der Auftragsvergabe ist eine formale und inhaltliche Plausibilitätsprüfung der Angebote 
durchzuführen. Angebote, bei denen Zweifel an der Plausibilität oder Preisauffälligkeiten 
bestehen, sind aufzuklären und zu dokumentieren.  

 
(4) Angebote, die nicht wertbar sind, sind auszuschließen. Angebote, die nicht in der 

vorgegebenen Frist eingegangen sind, sollen ausgeschlossen werden.  
 
(5) Der öffentliche Auftraggeber kann den Bewerber oder Bieter auffordern, fehlende Unterlagen 

zu übermitteln oder unvollständige oder fehlerhafte Unterlagen zu ergänzen, zu erläutern, zu 
vervollständigen oder zu korrigieren. 
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§ 13 Aufhebung 

 
Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, den Zuschlag zu erteilen. Im Übrigen ist der Auftraggeber 
berechtigt, ein Vergabeverfahren ganz oder teilweise aufzuheben. 
 

§ 14 Bietergemeinschaften und Nachunternehmen 
 
(1) Bei Bau-, Liefer- und Dienstleistungen sind Bietergemeinschaften zugelassen, sofern sie sich 

im Zuschlagsfall gesamtschuldnerisch verpflichten und eine bevollmächtigte Person als 
Vertretung benennen. Bewerber- und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber 
und -bieter zu behandeln. 

 
(2) Der Einsatz von Nachunternehmen ist zulässig. Der Auftraggeber kann sich vorbehalten, den 

Einsatz von Nachunternehmen auszuschließen. Die vorgesehenen Unteraufträge sind mit 
dem Angebot anzugeben. Der Auftraggeber kann sich die Zustimmung zu späteren 
Änderungen vorbehalten. Die Eignung der Nachunternehmen ist im gleichen Umfang 
nachzuweisen wie die der Hauptbietenden. 

 
(3) Für Bauleistungen gilt, dass Bietergemeinschaften Einzelbietern gleichzusetzen sind, wenn 

sie die Arbeiten im eigenen Betrieb oder in den Betrieben der Mitglieder ausführen. 
 
(4) Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und 

aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder 
Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, sind verboten. 

 
§ 15 Organisatorische Maßnahmen 

 
Der Bürgermeister stellt durch geeignete Maßnahmen im Rahmen einer Dienstanweisung sicher, 
dass die Satzung im Einklang mit den vergaberechtlichen Grundprinzipien umgesetzt wird. 
 

§ 16 Inkrafttreten/Übergangsregelungen 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2026 in Kraft.  

Für Vergabeverfahren, die bis zum 31. Dezember 2025 begonnen wurden, gelten die Kommunalen 
Vergabegrundsätze NRW vom 28. August 2018 in der zuletzt geltenden Fassung fort. 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
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c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gronau vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Stadt Gronau (Westf.), 18.12.2025 
 
 
Der Bürgermeister 

gez. von Borczyskowski 
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Öffentliche Bekanntmachung 

22. Änderungssatzung vom 18.12.2025 
zur Abfallgebührensatzung der Stadt Gronau (Westf.) vom 21.12.1993 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. 
S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1029) in der jeweils 
geltenden Fassung und der §§ 5, 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) 
vom 21.Juni 1988 (GV. NW. S. 250), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 07.April 2017 (GV. 
NRW. S. 442) in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit der Satzung über die Abfallentsorgung in 
der Stadt Gronau (Westf.)-AbfS- vom 14.05.2021 hat der Rat der Stadt Gronau in seiner Sitzung am 
17.12.2025 folgende geänderte Fassung der Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Gronau (Westf.) - Abfallgebührensatzung- beschlossen: 

Artikel I 

Die Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Gronau (Westf.) - 
Abfallgebührensatzung - vom 21.12.1993 in der Fassung der 21. Änderungssatzung vom 16.12.2024 wird 
wie folgt geändert: 

§ 4 
Gebührensätze, Bemessungsgrundlage 

erhält folgende Fassung: 

(1) Die Höhe der Abfallgebühr für das regelmäßige Einsammeln/Entsorgen der Abfälle richtet sich nach der 
Zahl und Größe (Volumen) der Abfallbehälter und der Anzahl der Entleerungen bzw. Abfuhren. 

a) Die Abfallgebühr für den Restabfall-Behälter beträgt jährlich: 

  je 60 l-Restabfall-Behälter bei 4-wöchentlicher Entleerung 114,00 Euro, 

  je 80 l-Restabfall-Behälter bei 4-wöchentlicher Entleerung  127,00 Euro, 

  je 120 l-Restabfall-Behälter bei 4-wöchentlicher Entleerung 154,00 Euro, 

  je 240 l-Restabfall-Behälter bei 4-wöchentlicher Entleerung 236,00 Euro; 

für einen 1,1 m3-Restabfallcontainer 
a) bei zwei Abfuhren pro Woche  6.111,00 Euro, 

b) bei einer Abfuhr pro Woche  3.110,00 Euro, 

c) bei einer Abfuhr in zwei Wochen  1.609,00 Euro, 

d) bei einer Abfuhr in vier Wochen  859,00 Euro. 

In den vorstehenden Gebührensätzen ist die Gebühr für die Abfuhr der sperrigen Abfälle nach § 15 
der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Gronau und die Gebühr für die 
Altpapierentsorgung enthalten mit Ausnahme der Gebühren für die Bio-Tonne nach Buchstabe b) 
und für die Annahme von Grünabfällen nach Abs. 2. 

b) Die Abfallgebühr für die Bio-Tonne beträgt jährlich: 

  je 60 l-Bioabfall-Behälter bei 14-täglicher Entleerung 56,00 Euro, 

  je 120 l-Bioabfall-Behälter bei 14-täglicher Entleerung 84,00 Euro, 

  je 240 l-Bioabfall-Behälter bei 14-täglicher Entleerung 139,00 Euro. 

 (2) Für zusätzlich benutzte Kunststoffmüllsäcke, soweit sie zugelassen sind, ist die Gebühr im Kaufpreis 
von 6,00 Euro je Stück enthalten. Die für die Restmüllabfuhr zugelassenen Kunststoffmüllsäcke können 
über den örtlichen Handel erworben werden. 

 (3) Für notwendige Sonderentleerungen, die auf das Fehlverhalten des Anschlussnehmers zurückgehen, 
wird eine Gebühr in Höhe von 1/13 der Restmüll-Jahresgebühr entsprechend der Größe des zu 
leerenden Gefäßes zuzüglich einer Anfahrtspauschale von 20 Euro erhoben. 
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Artikel II 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 
 

 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gronau vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Stadt Gronau (Westf.), 18.12.2025 
 
 
Der Bürgermeister 

gez. von Borczyskowski 

 



 

Amtsblatt für die Stadt Gronau (Westf.)           Jahrgang 12, Nr. 31/2025, vom 19.12.2025                S. 13 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

5. Änderungssatzung vom 18.12.2025 zur Satzung der Stadt Gronau (Westf.)  

zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 LWG  

vom 03.12.2019 

 

Aufgrund  

 

- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch 

Art. 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. 2020, S. 916) in der jeweils 

geltenden Fassung,  

 

- der §§ 39 bis 42 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 09.06.2021 (BGBl. I 2021, S. 1699 ff.), in der jeweils geltenden Fassung,  

 

- der §§ 62 bis 65 des Landeswassergesetzes NRW (LWG NRW) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch das 

Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts vom 04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 560 ff., 

ber. GV NRW 2021, S. 718), in der jeweils geltenden Fassung,  

 

- des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1997 (BGBl. I 1997, S. 602), zuletzt 

geändert durch Art. 9 a des Gesetzes vom 30.03.2021 (BGBl. I 2021, S. 448) in der jeweils 

gültigen Fassung, in der jeweils geltenden Fassung; 

 

hat der Rat der Stadt Gronau (Westf.) in seiner Sitzung vom 17.12.2025 die folgende Satzung 

beschlossen:  

 

Artikel I 

Die Satzung der Stadt Gronau zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß 

§ 64 LWG vom 03.12.2019 in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 16.12.2024 wird 

wie folgt geändert: 

 

§ 5 

Gebührensatz 

(1)  Der Gebührensatz für Grundstücke, die im Einzugsgebiet der Stadt Gronau (Westf.) 

liegen, beträgt: 

für befestigte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr:   

 0,0276 Euro 

 (das entspricht 275,88 Euro/ha), 

für unbefestigte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr:  

 0,0006 Euro, 

 (das entspricht 5,50 Euro/ha). 



 

Amtsblatt für die Stadt Gronau (Westf.)           Jahrgang 12, Nr. 31/2025, vom 19.12.2025                S. 14 

 

Artikel II 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.  

 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gronau vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Stadt Gronau (Westf.), 18.12.2025 
 
 
Der Bürgermeister 

gez. von Borczyskowski 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Satzung vom 18.12.2025 zur Änderung der Satzung 
für das Jugendamt der Stadt Gronau (Westf.) 

vom 01.09.2025 
 

Aufgrund von § 7 Absatz 3 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 
666/SGV. NRW. 2023), in der zurzeit geltenden Fassung, der §§ 69 ff Sozialgesetzbuch (SGB) 
Achtes Buch (VIII), Kinder und Jugendhilfe, in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.2012 
(BGBl. I S. 2022), in der zurzeit geltenden Fassung, des § 3 Abs. 2 des Ersten Gesetzes zur 
Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) vom 12.12.1990 (GV. NRW. S. 664), 
in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Gronau (Westf.) in seiner Sitzung am 
17.12.2025 folgende Änderung zur Satzung für das Jugendamt der Stadt Gronau (Westf.) 
beschlossen: 
 

Artikel I 
 
§ 4 (3) Satz 2 Buchstaben e) bis j) werden wie folgt textlich geändert:   
 

e) eine Vertretung der berufsbildenden Schulen in Gronau die von der örtlich zuständigen Stelle 
bestellt wird; 

 
f) eine Vertretung des Werner-von-Siemens-Gymnasiums, die von der örtlich zuständigen 

Stelle bestellt wird; 
 
g) eine Vertretung der Realschule, die von der örtlich zuständigen Stelle bestellt wird; 

 
h) eine Vertretung der Grundschulen, die von der örtlich zuständigen Stelle bestellt wird; 

 
i) eine Vertretung der Gesamtschulen, die von der örtlich zuständigen Stelle bestellt wird; 

 
j) eine Vertretung der Polizei, die vom Landrat des Kreises Borken bestellt wird; 

 
§ 4 (3) Satz 2 wird der Buchstabe o) wie folgt textlich geändert: 
 

o) eine Vertretung des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration, die durch den 
Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration gewählt wird; 

 
§ 4 (3) wird der Buchstabe q) angefügt und wie folgt textlich ergänzt: 

 
q) eine Vertretung örtlicher Jugendringe; 
 

§ 4 (3) wird der Buchstabe r) angefügt und wie folgt textlich ergänzt 
 
r) eine Vertretung örtlicher Jugendselbstvertretungen. 
 

§ 4 (3) wird der letzte Satz wie folgt geändert: 
 
Für die Mitglieder d) bis r) ist je eine Vertretung zu bestellen. 
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Artikel II 

 

Die Änderungen treten am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gronau vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Stadt Gronau (Westf.), 18.12.2025 
 
 
Der Bürgermeister 

gez. von Borczyskowski 
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Öffentliche Bekanntmachung 

2. Änderungssatzung vom 18.12.2025 
zur Hundesteuersatzung der Stadt Gronau (Westf.) 

vom 17.12.2001 

 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der 
§§ 1, 2, 3 und 20 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 
hat der Rat der Stadt Gronau (Westf.) in seiner Sitzung am 17.12.2025 folgende 
2. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung beschlossen: 

 

Artikel 1 

Die Hundesteuersatzung der Stadt Gronau (Westf.) vom 17.12.2001 – in der aktuell gültigen 
Fassung – wird wie folgt geändert: 

 

§ 1 Absatz (2) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

Steuerpflichtig ist, wer einen oder mehrere Hunde in seinen Haushalt aufgenommen hat. 

§ 1 Absatz (2) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen 
gemeinsam gehalten. 

§ 1 Absatz (3) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

Als Hundehaltung gilt auch, einen Hund in Pflege oder Verwahrung zu nehmen oder auf Probe 
oder zum Anlernen zu halten, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass der Hund in einer 
anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert wird oder von der Steuer 
befreit ist. 

In § 2 Absatz (1) Satz 1 werden die Worte „von einem Hundehalter“ durch die Worte „von einer 
Person“ ersetzt. 

§ 2 Absatz (1) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

Die Steuersätze nach den Buchstaben d) und e) gelten für Hunde, die nach dem 01.01.2013 
aufgenommen wurden. 

§ 2 Absatz (2) erhält folgende Fassung: 

Gefährliche Hunde im Sinne von Absatz (1) Buchstaben d) und e) sind, 

1. Hunde der Rassen 

a) Pitbull Terrier 

b) American Staffordshire Terrier 

c) Staffordshire Bullterrier 

d) Bullterrier 

e) Alano 

f) American Bulldog 

g) Bullmastiff 

h) Mastiff 

i) Mastino Espanol 

j) Mastino Napoletano 

k) Fila Brasileiro 
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l) Dogo Argentino 

m) Rottweiler 

n) Tosa Inu 

sowie deren Kreuzungen untereinander sowie mit anderen Hunden; Kreuzungen in diesem 
Sinne sind Hunde, bei denen der Phänotyp einer der dort genannten Rassen deutlich 
hervortritt; 

2. Hunde, für die eine Gefährlichkeit im Einzelfall nach § 3 Absatz 3 Ziffern 1-6 Landeshunde-

gesetz NRW festgestellt wurde. 

 

§ 3 Absatz (2) erhält folgende Fassung: 

Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich dem Schutz oder der Hilfe 
von Personen dienen, die im Besitz eines Schwerbehindertenausweises mit einem der folgenden 
Merkzeichen sind: 

- Bl (Blind) 

- Gl (Gehörlos) 

- TBl (Taubblind) 

- aG (außergewöhnlich gehbehindert) 

- H (Hilflos) 

- B (Begleitung erforderlich) 

 

§ 3 Absatz (3) erhält folgende Fassung: 

Eine Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die erstmalig aus einer Einrichtung, die 
eine Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Nr. 3 Tierschutzgesetz besitzt und deren Gemeinnützigkeit 
durch das zuständige Finanzamt bestätigt ist, nicht nur vorübergehend aufgenommen werden. Die 
Steuerbefreiung wird befristet für ein Jahr erteilt und beginnt mit dem 1. des Monats, in dem der 
Hund aus der Einrichtung übernommen wird. Abweichend von Satz 2 wird die Steuerbefreiung für 
Hunde im Sinne dieser Vorschrift unbefristet gewährt, wenn der Hund im Zeitpunkt der Übernahme 
aus der Einrichtung nachweislich das achte Lebensjahr vollendet hat und vor dem Aufenthalt in der 
Einrichtung nachweislich von Privatpersonen in Deutschland oder den Niederlanden gehalten 
wurde. 

 

In § 4 Absatz (1) Satz 1 Buchstabe b) werden die Worte 

„Hunde, die als Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde verwendet werden“ durch die Worte 

„Hunde, die zu Melde-, Sanitäts- oder Schutzzwecken verwendet werden“ ersetzt. 

Der § 4 wird um folgenden Absatz (4) ergänzt: 

Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Absatz (2) wird eine Steuerermäßigung nach den 
Absätzen 1 bis 3 nicht gewährt. 

Zwischen § 5 Absatz (1) und § 5 Absatz (2) wird folgender Absatz (1a) eingefügt: 

Erfüllt die Haltung den Tatbestand mehrerer Steuerermäßigungen nebeneinander, wird 
Ermäßigung nur in Höhe eines Ermäßigungssatzes gewährt. Sehen die erfüllten 
Ermäßigungstatbestände unterschiedliche Ermäßigungssätze vor, wird der höchste erfüllte 
Ermäßigungssatz gewährt. 

§ 5 Absatz (3) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

Diese gilt nur für diejenigen Personen, für die sie beantragt und bewilligt worden ist. 
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§ 6 Absatz (1) erhält folgende Fassung: 

Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten des auf den Tag der Aufnahme folgenden Monats. Bei 
Hunden, die durch Geburt von einer gehaltenen Hündin zuwachsen, beginnt die Steuerpflicht mit 
dem ersten des Monats, in dem der Hund drei Monate alt geworden ist.  In den Fällen des § 1 
Absatz (3) Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten des Monats, in dem der Zeitraum von 
zwei Monaten überschritten worden ist. 

§ 8 Absatz (1) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

Hundehalterinnen und Hundehalter sind verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei Wochen nach 
Aufnahme oder – wenn der Hund durch Geburt von einer gehaltenen Hündin zugewachsen ist – 
innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, unter Angabe der 
Hunderasse bei der Stadt Gronau (Westf.) anzumelden.  

§ 8 Absatz (2) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

Der Hund ist innerhalb von zwei Wochen bei der Stadt Gronau abzumelden, nachdem er veräußert 
oder sonst abgeschafft wurde, nachdem der Hund abhandengekommen oder eingegangen ist oder 
bei Wegzug aus der Stadt Gronau. 

§ 8 Absatz (3) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

Hundehalterinnen und Hundehalter dürfen Hunde außerhalb ihrer Wohnung oder ihres umfriedeten 
Grundbesitzes nur mit der sichtbar befestigten gültigen Steuermarke umherlaufen lassen. 

In § 8 Absatz (3) Satz 3 werden die Worte „Der Hundehalter ist“ durch die Worte „Sie sind“ ersetzt. 

§ 8 Absatz (4) erhält folgende Fassung: 

Grundstückseigentümerinnen und –eigentümer, Haushaltungsvorstände und deren Stellver-
treterinnen und Stellvertreter sind verpflichtet, den Beauftragten der Stadt Gronau auf Nachfrage 
über die auf dem Grundstück, im Haushalt oder Betrieb gehaltenen Hunde und deren Halterinnen 
und Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen (§ 12 Absatz 1 Nr. 3a KAG NW in Verbindung mit 
§ 93 AO). Zur wahrheitsgemäßen Auskunftserteilung sind auch Hundehalterinnen und Hundehalter 
verpflichtet. 

§ 9 erhält folgende Fassung: 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchst. b) des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG) handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig  
 
1. als Hundehalterin oder Hundehalter  
a) entgegen § 5 Absatz (4) den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung nicht 

rechtzeitig anzeigt,  

b) entgegen § 8 Absatz (1) einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig oder unter fehlender oder 

falscher Angabe der Hunderasse anmeldet,  

c) entgegen § 8 Absatz (3) einen Hund außerhalb der Wohnung oder des umfriedeten Grund-

besitzes ohne sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlaufen lässt, die Steuermarke auf 

Verlangen des Beauftragten der Stadt nicht vorzeigt oder dem Hund andere Gegenstände, die der 

Steuermarke ähnlich sehen, anlegt,  

d) entgegen § 8 Absatz (4) nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt,  
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2. als Grundstückseigentümerin oder -eigentümer, Haushaltungsvorstand oder deren Stellver-
treterin oder Stellvertreter  
a) entgegen § 8 Absatz (4) nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt,  

b) entgegen § 8 Absatz (5) die vom Steueramt übersandten Nachweisungen nicht wahrheitsgemäß 

oder nicht fristgemäß ausfüllt.  

 

Artikel 2 
 

Diese Satzungsänderung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 

 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gronau vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Stadt Gronau (Westf.), 18.12.2025 
 
 
Der Bürgermeister 

gez. von Borczyskowski 
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Bekanntmachung über die Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 

der Stadt Gronau (Westf.) für das Haushaltsjahr 2026 
 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 nebst Anlagen liegt gem. § 80 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 10.07.2025 (GV NRW S. 618) für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der 
Stadt Gronau öffentlich aus und kann während der Dienstzeit im Verwaltungsgebäude der Stadt 
Gronau, Nebenstelle Bahnhofstr. 26, Fachdienst Finanzen und Steuern, eingesehen werden. 
 
Gegen diesen Entwurf können Einwohner oder Abgabenpflichtige bei der o.g. Dienststelle in der 
Zeit vom 22.12.2025 bis 19.01.2026 Einwendungen erheben. Über die Einwendungen beschließt 
der Rat in öffentlicher Sitzung. 
 
48599 Gronau (Westf.), den 18.12.2025 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. von Borczyskowski 
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Öffentliche Bekanntmachung 
Die Stadt Gronau sucht für den Schiedsamtsbezirk II (Stadtteil Gronau rechts der Dinkel)  

ab 01.03.2026 eine Schiedsperson und eine stellvertretende Schiedsperson 
 
Der Fachdienst Sicherheit und Ordnung informiert, dass die Stadt eine Schiedsperson und eine 
stellvertretende Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk II (Stadtteil Gronau rechts der Dinkel) 
sucht. 

Bei der Schiedsperson handelt es sich um eine neutrale Person, die schlichten und nicht richten soll.  

Die Schiedsperson hilft den Bürgerinnen und Bürgern sowohl in bürgerlichrechtlichen als auch in 
strafrechtlichen Angelegenheiten, einen Konflikt ohne Anrufung der Gerichte beizulegen. 

Bei Hausfriedensbruch, Beleidigung, Verletzung des Briefgeheimnisses, Bedrohung und 
Sachbeschädigung sowie bei Körperverletzung und Rauschtaten muss zunächst ein 
Schlichtungsversuch von der Schiedsperson unternommen werden, bevor das Verfahren vor Gericht 
eingeleitet werden kann.  

Die Schiedsperson ist unter bestimmten Voraussetzungen auch für vermögensrechtliche Streitigkeiten 
des Zivilrechtes und Nachbarschaftsstreitigkeiten zuständig. 

Die Schiedsperson ist ehrenamtlich tätig und muss nach ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten für 
das Amt geeignet sein.  

Bewerber für dieses Ehrenamt sollen in diesem Schiedsbezirk wohnen und zwischen 30 und 70 Jahre 
alt sein. 

Die Schiedsperson wird bei entsprechender Eignung für die Dauer von fünf Jahren vom Rat gewählt.  

Die Leitung des Amtsgerichts Gronau bestätigt, vereidigt und verpflichtet die Schiedsperson und übt 
auch die Fachaufsicht – teils auch die Dienstaufsicht – aus. 

Der Fachdienst Sicherheit und Ordnung übernimmt die Sachkosten für erforderliches Material, wie 
Dienststempel, notwendige Vordrucke, u.ä. Die erforderlichen Lehrgangskosten werden ebenfalls 
übernommen. Für die Ausübung des Ehrenamtes wird zudem eine Aufwandsentschädigung gezahlt. 

Über die Aufgaben der gemeindlichen Schiedsämter und Schiedsstellen informiert auch der BDS 
Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V., Postfach 10 04 52, 44704 Bochum, 

(Internet:  www.schiedsamt.de). 

Interessierte bewerben sich bitte schriftlich bis 18.01.2026 bei der Stadt Gronau, Fachdienst Sicherheit 
und Ordnung, Neustr. 31, 48599 Gronau. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Hoff, Tel. 02562/12-237. 

Stadt Gronau (Westf.), 18.12.2025 

 

Der Bürgermeister 

 

gez. von Borczyskowski 

http://www.schiedsamt.de/

